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Rundschreiben Nr. 39/2007 

 
An alle 
Kreditinstitute 
 
 
Geschäftspolitik im unbaren Zahlungsverkehr 
hier: Entgelte für die Abwicklung von SEPA-Zahlungen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Vorstand der Deutschen Bundesbank hat die Entgelte für die von Kreditinstituten einge-
reichten SEPA-Zahlungen festgesetzt. Ab dem Jahr 2008 wird b. a. w. für SEPA-Zahlungen 
das heutige Entgelt im Elektronischen Massenzahlungsverkehr (EMZ) in Höhe von 0,0025 € 
pro Datensatz berechnet. 
 
Dieses Entgelt kommt auch dann zur Anwendung, wenn Zahlungen im SEPA-Format vom 
SEPA-Clearer der Bundesbank an Empfänger im STEP2-System der Euro Banking Associa-
tion (EBA) weitergeleitet werden müssen; nach eigenem Bekunden wird die EBA für das 
Jahr 2008 keine Transaktionsentgelte für die Inanspruchnahme des sog. „SCT-Dienstes“ 
berechnen. Wie bisher wird die Deutsche Bundesbank jedoch die von der EBA erhobenen 
Teilnahme- und Registrierungsgebühren an die entsprechenden Einreicher weiterverrech-
nen. 
 
Das Entgeltmodell für die SEPA-Zahlungen wird im Jahre 2009, unter Berücksichtigung des 
dann erreichten Migrationspfades sowie der Gesamtsituation im europäischen Interbanken-
clearing, überprüft. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
DEUTSCHE  BUNDESBANK 
Metzger Schrade 


